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Der österreichisch-ungar. Tagesbericht.
Wien , 14. Dez . (W . B .) Amtlich wird verlautbart:

Östlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des General selomarschalls

von Mackensen
Der Feind ist auch im Bereiche der unteren Jalomita

im Rückzuge. Auf unserer Seite neuerlich Raumgewinn.
Heeresfrontdes Generalober st

Erzherzog Josef.
Die Russen greifen weiter an . Sie holten sich auch gestern

überall sowohl südlich des Uz-Tales als im Trotus-
Tal und westlich von Toelgyes blutige Köpfe.

Ueber Comanefci schoß ein österreichisch-ungarischer Flie¬
ger ein feindliches Kampfflugzeug ab. Dieses überschlug sich
und stürzte in einem Wald nieder.
Haeresgruppe des Generalfeldmarschallr

Prinz Leopold von Bayern.
Beiderseits des Dnjestrs wuchs die russische Eeschütztätig-

keil. Sonst nichts Neues.
Italienischer und SüdöstlicherKriegsfchauplatz.

Keine besonderen Ereignisse.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:

o. H ö f e r, Feldmarschalleutnant.

Truppenschau in Mülhausen.
Berlin , 14 . Dezbr . (W . B . Amtlich.) Seine Majestät

der Kaiser hielt in Gegenwart des Kronprinzen am 13.
Dezember in der Nähe von Mülhausen im Elsaß eine
Truppenschau ab.

Hindenburg und der Reichskanzler.
Berlin , 14. Dez . (W . B .) Zwischen Eeneralfeldmar-

schall von Hindenburg und dem Reichskanzler wurden heute
folgende Depeschen gewechselt:

An Seine Erzellenz den Herrn Reichskanzler!
Euere Erzellenz beglückwünsche ich zu Ihrer gestrigen

Reichstagsrede . Mit lleser Bewegung und großer Genug¬
tuung habe ich sie gelesen. Euere Erzellenz haben auf Befehl
Seiner Majestät mit dieser Rede die tiefe sittliche Kraftäußer¬
ung unseres deutschen Vaterlandes eingeleitet , die sich würdig
anschließt und sich gründet auf die Stärke des deutschen
Volles daheim und im Felde . Wir Soldaten wissen, daß es
für uns gerade in diesem Augenblicke keine höhere und hei¬
ligere Pflicht gibt , als den Sieg mit äußerster Tatkraft weiter
Zu verfolgen und für Kaiser und Vaterland zu leben und zu
sterben.

gez. : von Hindenburg.
*

An Seine Erzellenz den Herrn Generalfeldmarschall von
Hindenburg:

Euerer Erzellenz danke ich aufrichtig für den mich tief be¬
wegenden Glückwunsch zu meiner gestrigen Rede . In den
Worten des Mannes , dem unser kaiserlicher Herr das deutsche
Schwert anverttaut hat . und der es mit sieghafter Kraft
stihrt, vernehme ich die Stimme unseres deutschen Volks¬
heeres. Seine Taten zu Lande und zu Wasser haben die
Vahn freigemacht für den hochherzigen Entschluß, den Seine
Majestät der Kaiser mit feinen hohen Verbündeten gestern

geführt hat . Die todesmutige Pflichttreue und unerschütter¬
liche Tapferkeit der Männer , die für Deutschland fechten, bür-
M uns dafür , daß wir , wenn es unseren Feinden heute noch
nicht gefällt , dem Krieg ein Ende zu machen, unserem Vater-
wnde erst recht einen starken und dauerhaften Frieden er-
'wnpfeil werden.

gez. : v. Bethmann Hollweg.

Eine Ansprache des Papstes.
Papst Benedikt XV . hat im Konsistorium vom 5. Dezem-
eine Ansprache an die Kardinäle gehalten , in der er sich,
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seiner Verbündeten „endlich" zu einer entschiedenen

Stellungnahme gegen diese Mächte veranlaßt habe . Die auf
den Krieg zielenden Worte des Papstes lauten nun nach
italienischen Zeitungen wie folgt:

„Der furchtbare , wahnwitzige Krieg , der Europa verwüstet,
beweist deutlich, wohin die Verachtung der höchsten Gesetze
fuhrt . Wir sehen hier religiöse Jnstttuttonen und Diener der
Kirche, selbst höchstgestellte an kirchlicher Würde , obgleich nach
göttlichem und Völkerrecht unverletzlich, unwürdig behan¬
delt , dort zahlreiche Bürger von ihrem Herd gerissen, unter
dem Weinen von Müttern , Frauen und Kindern , anderswo
offene Städte und wehrlose Bevölkerungen zum Ziel von
Luftangriffen geiuacht, überall zu Wasser und zu Lande
Missetaten verübt , weiche die Seele mit Schaudern und Ver¬
zweiflung erfüllen . Indem wir diese Uebeltaten abermals
migoilligen , wo und von wem immer sie verübt werden,
hoffen wir , im Vertrauen auf göttliche Erhörung , daß von
der Veröffentlichung des neuen Gesetzbuches für die Kirche
wie für die bürgerliche Gesellschaft eine glücklichereZeit an»
brechen möge , in der Ordnung , Achtung vor dem Gesetz und
d!er Friede und Völlerglück wiederkehren."

Es ist natürlich schwer nachzuweisen, ob der Papst , als
er diese Worte sprach oder verfaßte , mehr an die Angelegen¬
heit des belgischen Erzbischofs Mercier als an die Wegführ¬
ung des Metropoliten von Lemberg Grafen Scepttcki durch
die Russen , mehr an die Verbringung belgischer Arbeits¬
scheuer nach Deutschland als an die Verschleppung deutscher
Männer und Fronen an - und Elsaß -Lothringen
durch die Russen und Franzosen , mehr an Padua und Vene¬
dig als an Karlsruhe , Freiburg und Stuttgart , mehr an
die „Lusitania " als an die Meuchelmörder der „Baralong"
gedacht hat . Wer könnte das wissen? Nach dem Wortlaut
ist dies jedenfalls nicht festzustellen; wohl aber erkennt man
aus dem Zusatz , daß der Vatikan rechtswidrige Taten ver¬
urteile , wo und von wem immer sie begangen wurden , das
Bestreben , unparteiisch zu sein und lediglich ein Prinzip auf¬
zustellen, wobei jeweils der von den Parteien behauptete Tat¬
bestand erst näher untersucht werden muß . Die Ententepresse
aber macht es sich und ihrem Gewissen leicht, indem sie die
Prinzipien , die der Papst verkündete, einfach auf die von ihr
behaupteten Missetaten Deutschlands anwendet , darüber aber
mit Stillschweigen hinweggeht , was der Entente von uns
zum Vorwurf gemacht wird.

Die „Kölnische Volkszeitung " erfährt von zuverläs¬
siger Seite , daß die vom Papst im letzten Konsistorium prä¬
sentierten zwei Kardinäle ein deutscher und ein österreichischer
Oberhirt sind. Der Papst konnte die beiden Bischöfe im
letzten Konsistorium nicht publizieren , weil er ihnen wegen
der politischen Verhältnisse nicht die nöttge persönliche Sicher¬
heit für eine Romreise gewährleisten konnte.

Das Friedensangebot des Merbundes.
Die Erklärungen Sonninos.

Rom , 14. Dez. (W . B .) Meldung der Agenzia Stefani.
Am Ende der Kammersitzung vom Mittwoch erklärte Son-
nino inmitten gespannter Aufmerksamkeit als Antwort auf
die Anfrage Baslini : Es ist wahr , daß der schweizerischeGe¬
sandte mir eine Note der deutschen Regierung und der drei
mit ihr verbündeten Mächte übergeben hat , die besagt , daß
Friedensverhandlungen begonnen werden sollten . (Zeichen
von Bewegung .) Der schweizerische Gesandte fügte bei , daß
er diese Vermittlung in seiner Eigenschaft als Vertteter der
deutschen Interessen in Italien übernommen und keineswegs
die Absicht habe , irgendwelche Vermittelung zu unternehmen,
sondern nur zu übermitteln . Ich antwortete , fuhr Sonnino
fort , indem ich Akt davon nahm und dankte. Um auf das in
der Anfrage Boslini gestellte Verlangen zu antworten , er¬
kläre ich schon jetzt, daß in der Note keine einzige genaue Be¬
zeichnung der Friedensbedingungen enthalten ist, auf Grund
deren man versuchen wolle , in Friedensverhandlungen ein¬
zutreten . Im übrigen werde der Teil der Note durch die
Agenzia Stefani in Uebersetzung wiedergegben werden . Son¬
nino verlas dann die auf die Friedensbebingungen anspie¬
lenden Worte und fuhr sott : Das ist alles . Im übrigen
handelt es sich um Kriegsbetmchtungen . Ich habe
dem schweizerischen Gesandten geantwortet , daß ich
natürlich mich zuerst mit meinen Kollegen und mit
den verbündeten Regierungen verständigen müsse (Aufmerk¬
samkeit) hinsichtlich der Antwort aus diese Note , die ebeiv-

falls zwischen den vier feindlichen Mächten vereinbart wor¬
den ist. Ich möchte den Abgeordneten , der mich interpellierte,
sowie den anderen Abgeordneten , welche dies ebenfalls Vor¬
haben sollten, darum ersuchen, diese Debatte nicht in die
Länge zu ziehen (Zustimmung ) und zwar aus folgenden
Gründen nicht : In einer so helllen Angelegenheit ist es sehr
wichtig, daß die Verbündeten in vollem Einvernehmen Vor¬
gehen , nicht allein in Bezug auf den Kern und das Wesen
dessen, was mitzutellen sein wird,, sondern auch hinsichüich der
Schattierungen der Form . (Allgemeine Zustimmung .) Dar
wäre nur möglich, wenn jeder feine besonderen Eindrücke
von vornherein bekannt geben wollte . Ich habe nichts wei¬
teres hinzuzufügen . (Sehr lebhafte allgemeine Zusttmmung .)
Baslini dankte dem Minister für 'ixie sofortige Beantwortung
der Anfrage . Um der berechtigten Einwendung Sonninos
Folge zu geben, verlange er keine weiteren Erklärungen.
(Sehr gut .) Die Sitzung wurde aufgehoben.

Briand vor der Kammer.
Basel , 14. Dez. (Priv .-Tel . d. Frkf . Ztg ., zf.) Der

französische Ministerpräsident Briand hat sich gestern mtt
seinem „konzentrierten " Kriegsministerium der Deputierlen¬
kammer vorgestellt.

Offenbar um persönliche Liebenswürdigkeiten abzuschnei«
den, ging Briand sofort zum

Frcedensvorschlag
über , den er wie bereits gemeldet , als ein Manöver bezeich-
nete , das den Zweck habe , die Alliierten auseinanderzu-
bringen , die Gewissen zu verwirren und die Völler zu ent¬
mutigen . Sieht man von diesen demagogischen Aeußemngen
ab , so hat Briand , sachlich nur das gesagt , was im näm¬
lichen Augenblick der italienische Minister Sonnino in Rom
aussprach , daß eine Antwort auf den Friedensvorschlag der
Zentralmächte auch von Frankreich nur im Einvernehmen mit
seinen Alliierten gegeben werden könne . Nach der Erklärung
Briands lagen mehrere Interpellationsanträge vor . Ueber
die Verhandlung , die sich an diese Interpellation knüpfte kön.
neu wir vorläufig nur den nichtssagenden Bericht der Agence
Hcwas wiedergeben : „Briand nimmt die Interpellationen
an , die sich auf die Bildung des Kabinetts , auf die Kriegs¬
leitung und die Organisation des Oberkommandos beziehen
und erklärt, die Berttauensfrage stellen zu wollen ."

Der Ministerpräsident verlangte von der Kammer , daß sie
den Tatsachen ins Gesicht schaue und ihm Vertrauen schenke.
Er erklärte, allein die Tagesordnung Roden anzunehmen.
Sie lautet : Die Kammer stimmt den Erklärungen der Re¬
gierung zu und setzt Vertrauen in sie, daß sie die Kriegführ,
ung energisch fortsetzen wird und geht zur Tagesordnung über.

Wie gemeldet, wurde diese Tagesordnung mit 314 gegen
165 Stimmen angenommen . Aus ihrem Wortlaut ergibt
sich, daß die Kammer es vermieden hat , ' '-gendw -e Stellung
zu nehmen zurFriedensfrage , sie hat sich nur deswegen für eine
energische Fortsetzung der Kriegführung ausgesprochen , um
den Wortlaut der Tagesordnung wieder aufzunehmen , mit
deren Annahme vorige Woche die Eeheimtagung geschlossen
wurde . Die Abstimmung selbst ergibt jedoch, daß düs Ver¬
trauen der Kammer in die Freiheit der Regierung , den Krieg
energisch weiterzuführen , seit dem vorigen Donnerstag wieder
stark abgenommen Hai. Das Stimmenverhältnis war damals
344 gegen 160. Die Oppositton hat also gestern um 5 Sttm.
men zugenommen , während die Regierungsmehrheit um 30
Stimmen zurückgegangen ist. Es haben sich auf der Linken
5 Abgeordnete der Stimmen enthalten , um dem Lande in
diesem kritischen Augenblick eine öffentliche Regierungskrise
zu ersparen.

Dieses Ergebnis der gestrigen Kammerverhandlung stellt
eine schwere moralische Niederlage Briands dar ; denn es be¬
weist, daß die zur Erfüllung der Leistungsfähigkeit des Ka¬
binetts vorgenommene Umwandlung der Regierung das
Vertrauen des Parlaments sehr geschwächt hat . Man kann
also Voraussagen , daß der Kredit , den die Volksvertretung
ihm bisher noch geschenkt hat , sehr beschränkt wird und daß
seine Tage gezählt sind.

Ein neuer russischer Minister des Austern
Petersburg , 14 . Dezbr . (W . B .) Reichskontrolleur

Pokrowsky wurde zum Minister des Aeutzern ernannt.
Sein Nachfolger als Reichskontrolleur wurde der Gehilfe
im Finanzministerium Feodosieff.



Franz Josefs Testament.
Don gut unterrichteter Seite erfahren die „Münch. Neuest.

Nachr.», daß Kaiser Franz Josef in seinem letzten Willen
zu allererst der Kriegssürsorge gedacht und den Verwundeten,
Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen aus seinem Privat¬
vermögen 60 Millionen Kronen zugewendet hat . Die
beiden Töchter und die Enkelin, Prinzessin Windischgräz,
als Erbin des Kronprinzen Rudolf haben je 20 Millionen
Kronen erhalten. Der Rest von 10 Millionen Kronen
ist zu verschiedenen Legaten verwendet worden. _

Der Rücktritt Körbers.
Die Wiener Presse.

Wien, 14. Dezbr. (Priv .-Tel. d. Frkf. Ztg ., zf.) Der
Rücktrit Körbers wird fast ausnahmslos auf die Ueber-
lastung seines Kabinetts mit der Erbschaft Stürgkhs zurück-
geführt, und man sieht den Mann , der mit so großen
Hoffnungen begrüßt wurde, mit Bedauern gehen. _

Die Wahl des Bundespräfidenttn.
Bern . 14. Dez. (Priv .-Tel. d. Frkf. Ztg ., zf.) Die

Bundesversammlung wählte mit 176 von 182 Stimmen
den Bundesrat Edmund Schultheß zum Bundespräsidenten
für 1917 ; zum Vizepräsidenten des Bundesrates 1917
wurde mit 170 von 184 Bundesrat Felir Ludwig Ca-
londer gewählt.

Schultheß, der 1868 in Brugg (Kanton Aargau) ge¬
boren ist, war Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements.
Seiner rastlosen Arbeit ist die Verhütung einer eigent¬
lichen Lebensmittelnot in der Schweiz hauptsächlich mit
zu danken. In den deutsch-schweizerischen Wirtschaftsver¬
handlungen hat sich Schultheß bei aller Wahrung des
neutralen Standpunktes der eidgenössischen Regierung stets
als ein warmer Freund Deutschlands erwiesen. Calonder
ist Graubündner.

Die Rote an den Vatikan.
Köln. 14. Dezbr. (Priv .-Tel. d. Frkf. Ztg ., zf.) Die

„Kölnische Volkszeitung» erklärt zu der Note der deutschen
Regierung an den Papst , die besondere Bedeutung bestehe
darin, daß dieser Akt im Einverständnis mit den Verbün¬
deten erfolgt sei, sodaß neben Deutschland, Oesterreich,
Bulgarien auch die Türkei dem Papsttum seine Souve-
ränität zuerkenne. Das sei für die Lösung der römischen
Frage in früherer oder späterer Zeit von größter Wichtig¬
keit. Die Note sei ein starker Beweis dafür, daß dre
verbündeten Regierungen von Recht und Gerechtigkeit der
von ihnen verfochtenen Sache durchdrungen seien.

Preutzisches Abgeordnetenhaus.
(48. ;

Berlin, 13. Dez. Auf der Tagesordnung steht zu¬
nächst die zweite Beratung des Gesetzentwurfs betr. Ab¬
änderung des Artikels 85 der Verfassungsurkunde vom
31. Januar 1850
Aufwandsentschädigungfür die Mitglieder des Hauses.

Nach der Vorlage soll Artikel 85 der Verfassung
folgende Fassung erhalten : „Die Mitglieder der Zweiten
Kammer erhallen eine Entschädigung nach Maßgabe des
Gesetzes. Ein Verzicht hieraus ist unstatthaft .»

Der Gesetzentwurf wird unter Streichung des Wortes
„hierauf" gegen die Stimmen eines Teiles der Konserva¬
tiven in zweiter und dritter Beratung ohne Debatte ange¬
nommen.

Der Gesetzentwurf betr. den Vorsitz im katholische» Kn-
chenvorstand in Frankfurt a. M . wird ebenfalls ohne Debatte
in dritter Beratung angenommen.

Es folgt die zweite Beratung des
Schätzungsamtsgesetzes.

Weiterberatung morgen.
Berlin, 14. Dez. Auf der heutigen Tagesordnung steht

zunächst die erste Beratung des Antrags König und Ge¬
nossen auf Annahme eines Gesetzentwurfs über Steuerfrei¬
heit der Kriegsteuerungszulagen. Der Antrag geht an eine
Kommission.

Es folgt die dritte Lesung des Schätzungsamtsgesetzes.
In der Spezialbevatung wird das Gesetz nach kurzer De¬

batte in der Fassung der zweiten Lesung angenommen. Der
Gesetzentwurf zur Förderung der Stadtschaften wird nach
kurzer Debatte ebenfalls nach dien Beschlüssen der zweiten
Lesung angenommen.

Nächste Sitzung am 16. Januar 3 Uhr : Einbringung des
Etats.

Präsident Gras v. Schwerin schließt die Sitzung mrt einem
Weihnachtsgruß an die Abgeordneten und der Hoffnung,
daß wenn das Haus nach Neujahr wieder zusammentrete,
wir entweder durch das großzügige Friedensangebot unseres
Kaisers und seiner Verbündeten oder, wenn die Feinde nicht
anders wollen, durch weitere Siege unserer unvergleichlichen
Truppen (Beifall) dem großen Ziele eines segensreichen und
dauerhaften Friedens erheblich näher gekommen sein werden.
(Lebhafte Zusttmmung.) _ __ _

Cohalnact)ricl)ten.
* Kleinbahn Höchst-Königstein. Mit dem heutigen

Tage ist folgende Fahrplanänderung eingetreten :
Ab Königstein

fahren die Züge : 4.45, 6.17, 7.27 , 10.54 Bm., 1.2~,
3.30, 4.30 (Sonntags ), 6.22, 8.00 , 9.42 Nm.,

ab .Höchst nach Königstein
6.26, 8.38 Vm., 12.28, 2.20. 5.36 , 7.08 , 8.50. 11.40 Nm.
Die neuen Wandfahrplän . sind aus der Bctriebsdirektion

und in unser Geschäftsstelle zu haben. Von dem Neu¬
druck des Taschenfahrplans „Kleiner Taunusfreund«
haben wir, der hohen Unkosten und der öfteren Aenderung
wegen, abgesehen.

Königslein, 15. Dez. (Vom Schloß.) Nachdem I . H.
Prinzessin Hilda von Anhalt bereits am 13. ds. Mts.
nach Dessau zurückreiste, werden nunmehr auch die ubngen
höchsten Herrschaften das hiesige Schloß wieder verlassen.
Heute Abend reisen I . K. H. Großherzogin Mana Anna
von Luxemburg mit höchstihrem Gefolge ab. JP . GG.
HH. Prinzessinen Charlotte und Hilda werden höchstchre
Mutter nach Luremburg begleiten, sodaß nun auch die
letzten hohen Trauergäste das hiesige Schlößchen verlassen
haben - Das hiesige Schloß hat die verstorbene Frau
Erohherzogin-Mutter von Luremburg höchstrhrer cmzrgeu
Tochter. Frau Großhcrzogin Hilda von Baden als
Erbe testamentarisch hinterlassen, was man in den Kreisen
der hiesigen Einwohnerschaft, woselbst die nunmehrige
neue Schloßherrin sich schon von den Tagen ihrer Kind¬
heit an allseitiger Hochachtungund Liebe erfreut, gewiß
mit Freuden begrüßen wird. Diese frohe Kunde gibt uns
auch die Gewähr , daß Großherzogin Hilda alljährig aus
hiesigem Schlosse Aufenthalt nehmen und m unserer Mitte
weilen wird.

* Vetriebseinschränkungenbeim hiesigen Postamt . Bon
heute ab treten folgende Einschränkungenund Aenderungen
im Postbetriebe hier ein:
Schalterdienststunden an Werktagen: von 8—12 Uhr, von

2—7 Ubr ; an Sonn - und Feiertagen : von 8—0 t«yr,

Ununterbrochener Telegraphen- u. Fernsprechdienst.
Ortsbriesbestellung an Werktagen: Briese 84a , 4.00,

7.00 Uhr : an Sonn - n. Feierragen nur 8.45 vormittags,
Geldbriefe, Postanweisungen: uni 8.45 vormittags wertlags.
Paketbestellung: um 8.30, 4.00 Uhr werktags.

Gang Ser Posten.
Abgehend:

Pries-. Geld- u. Paketpost mit Zug 5 nach Höchst 7.WBm.
Botenpost nach Ruppertshain . , SjiX "
Fahr . Landbrftr.-Post n. Schlotzbom-RuppertSham 8.30 „
Privat -Personenpost (Autom.i n. Ntederrelsenberg 9.35 „
Fahr . Landbr.-Poft nach RuppertshatN-Flschbach 10.30 „
Briespost mit Zug 9 nach Höchst(nur werktags) 10.3a „
Brief-, Geld- u. Paketpost mit Zug^ achHEt ^ Nm.
Briespost mit Zug 11 nach Höchst(nur werkt.» 1.00 „
* « * . ®db - u * * *** « ■C 'ÄSf 3.10 .

Priv»,.P-is°n-»»°i>(SlutomJn. 8JJ* netfgjta « 600
Pries-, Geld- u. Paketpost mit Zug 17 nach Höchst 7.30 „

Ankommend:
Privat -Personenpost(Autom.) von Niederreifenberg 6.45 Bm.
Brief-, Geld- u. Paketpost mit Zug 2 von Höchst 730 „
Briespost mit Zug 4 von Höchst(nur iverktags) 9.301 „
Privat -Personenpost(Autom.) von Niederrelsenberg 1.10 Nm.
35rf,(, (Selb- u. P-I««°V i»  .
Botenpost vonRuppertshain -Scklo tzborn 2.15 „
Brief-, Geld- n. Paketpostm.t Zug ^ von Höchst^
Fahr .Landbrstr.-Post v.Schlohborn-Ruppertshai " 5.00 „

5.45 .

» ->->- «•* »<' « »« g * 6.35 .
Briespost mit Zug 12 von Höchst(nur sonntags) 6.35 „
Briespost mit -fug 14 von Höchst(nur iverktags) 8.00 „

* Rentenzahlung an bjedürstige Mannschaften. Das
Kriegsministeriumbringt erneut in Erinnerung , daß Unter*
ossiziere und Gemeine, die wegen körperlicher Gebrechen aus
dem akttven Dienst entlassen werden und aus Rente kernen
Anspruch Huben, eine solche im Falle dringender Bedürftigkeit
vorübergehend bis zum Betrage von 50 o. H. der Bollrente
ihres Dienstgrades erhalten können. Bei Prüfung der Vor¬
aussetzungen für die Gewährung einer bedingten Rente
wird den durch den Krieg verursachten, wirtschaftlich besonders
schwierigen Verhältnissen in weitem Maße Rechnung ge¬
tragen. um die Entlassenen vor Not zu schützen und .hnen den
Uebergang in die bürgerlichen Verhältnisse zu erleichtern. ZN
qeicher Weise kann diese Rente auch dann gewährt werden,
wenn bei der Entlassung wegen Geisteskrankheit Anstalts-
pflege notwendig und die Familie das Betreffenden unter¬
stützungsbedürftig ist, doch ist dabei Voraussetzung, daß die
Anstaltsbehandlung auf die Erwerbsfähigkeit des Mannes
in absehbarer Zeit bessernd einwirken und dadurch den Ueber¬
gang in die bürgerlichen Verhältnisse erleichtern kann.

* Gesundheitspflegebei Beurlaubten . Das Kriegsmini¬
sterium weist auf die genaueste Beachtung der bereits ftüher
gegebenen Bestimmungen erneut hin, nach denen alle von
den Kriegsschauplätzenbeurlaubte Heeresangehöngen an-
zuweifen sind, im Interesse ihrer eigenen Gesundheit und der
ihrer Angehörigen sofort bei der zuständigen Militär- oder
Drtsbehövdean ihrem Aufenthaltsort Meldung zu erstatten,
wenn bei ihnen Erkrankungsmerkmale, wie Durchfall, Er¬
brechen oder dergleichen, auftreten. Die gleiche Meldepflicht
ist auch bei etwaiger Verlausung erforderlich.

* Die Kriegsgesellschast für Sauerkraut m. b. H. teilt mit:
Vis lauf Widerruf darf Sauerkraut nicht an den Handel
oder Private abgegeben werden. Einstweilen müssen alle
vorhandenen Vorräte uns zur Verteilung an das Heer und
die Kommunalverbände zur Verfügung gehalten werden. In
Einzelfällen werden wir Ausnahmen gestatten. Abgeschlossene
Verträge, welche noch zu erfüllen sind, müssen uns um-
gehend aufgegeben werben.

* Warme Kleidung für Eisenbahnfahrlen. Die Eisenbahn-
verwaltung erinnert die Reisenden noch einmal daran, daß
letztere sich' bei längeren Fahrten auf der Bahn mit warmer
Kleidung ausrüsten, denn durch Abgabe vieler Lokomotiven
und durch Einstellung zahlreicher Heizkesselwagen in die La-
zarett- und Verwundetenzüge ist die Eisenbahnverwaltung
nicht immer in der Lage, eine stets ausreichende Erwärmung,

besonders in langen Zügen und bei strengerem Frost, zu ge
' währleisten

* Der Paketverkehr zu Weihnachten. Das Versenden
mehrerer Pakete mit einer Pakettarte ist für Re Zeit vom
12 bis einschließlich'24. Dezember weder im inneren
deutschen Verkehr noch iin Verkehr mit dem Aus¬
lände gestattet. Gemeinschaftliche Einlieferungsbescheinig¬
ungen über mehrere gewöhnliche Pakete werden in der be-
zeichneten Zeit nicht ausgestellt.

* Ein Aufruf an die Bierttinker. Was der Krieg alles
fertigbringt, zeigt ein Aufruf der oberbadischen Brauereien,
die in der Presse das Publikum ersuchen, den Biergenuß so
weit als möglich cinzufchränken. Früher „laß man s an¬
dres," möchte man in Anlehnung an ein bekanntes Wort aus
Wallenstein sagen.

* Der „Reichsanzeiger" veröffentlicht eine Bekannt¬
machung betreffend die Verjährung rückständiger Beiträge der
Neichsoersicherungsordnung, eine Bekanntmachung betreffend
Erhebungen über Trocknungseinrichtungenund eine solche
über das Auß erkmfttreten der Verordnung betreffend die Ein¬
schränkung der Arbeitszeit in Betrieben, in welchen Schuh¬
waren hergestellt werden. Diese Verordnung tritt am 15
Dezember 1916 in Kraft.

* Für die Ablieferung der Fahrradbereifungen ist die Frist
noch einmal, und zwar bis 15. Januar 1917 verlängert
uwrden Wer diese Frist versäumt, hat neben den andern
angedrohten Folgen auch mit einem zehnprozentigen Verlust
an der zu zahlenden Vcrgüttrng zu rechnen.

—st— Fischbach, 15. Dezember. Im Rathaus , das
unsere Gemeinde vornehmlich unserem verdienten, eifrigen
Herrn Bürgermeister Wittekind verdankt, und das mit
seiner Einrichtung allgemeine Bewunderung erregt, sand
dieser Tage zum erstenmale die Sitzung der Steuerein-
schätzungskommission statt. — Ein echt sozialer Verein,
ebenfalls eine Wohlfahrtseinrichtung unseres zum Heere
eingezogenen Herrn Bürgermeisters Wittekmd. ist hier
der Krankenpslegeverein. Unter Leitung desselben hat
der Verein einen großen Milgliederstand zu verzeichn«:.
Es sind deren jetzt schon annähernd 125, steis lausen rat
Anmeldungen ein. Tüchtig bewährt sich auch dre Krank
schwester. welche den Kranken schon manche tatkrast
Hilfe geleistet hat . Obwohl noch jung an Jahren , sch« .
diese doch keine Opfer und Mühen , um hilfreich zur SÄ
zu stehen. Soeben haben wir eine zweite Pslegerrn hl«

' zur Vertretung unserer Schwester, welche • infolge
Krankheit das Zimmer hüten muß . Wir alle wunschm
ihr baldige Genesung, damit dieselbe auch recht lange«
unserer Gemeinde als Krankenschwester wirken kann.
Wir wollen unserem herzlichen Dank dahm Ausdrut
verleihen, daß wir unsere Schwestern unterstützen, haupt¬
sächlich mit Lebensmitteln und durch Eintritt in den Verein.
Die Opferfreudigkcit unserer Einwohnerschaft rst ,a a>°»
eher bekannt.

* Eppstein. 15. Dez. (Ein Freund der Jugendwehr.
Herr Paul Rosenlächer hat wiederholt Betrage für me
hiesige Jugendwehr gespendet So hat genannter H«
auck jetzt um den vaterländischen Geist der den junge

Len zu fördern und die Freudigkeit an den Hebung-
zu heben, 50 Mark zu Verfügung gestellt. Davon w>ü
den Jungmannen eine Weihnachtsfreude bereitet und «
Rest als Schießpreise verwendet werden. Dem « i
Geber sei hiermit im Namen der Jugendwehr herM
Dank. ' ,

Kirchliche Anzeigen für Ksnigstein.
Katholischer Gottesdienst.

3. Advents-Sonntag. ,.
Vormittags 7' /, Uhr Frühmesse, 9*/- Uhr zweite hl. A 1

10 Uhr Hochamt mit Predigt.
97 ach mittags 2 Uhr Advents-Andacht. r
Mittwoch, Freitag und Samstag sind Ouatember-F süM

Dereinsnachrlchten: a
Sonntag 4 Uhr Versammlung des EttsabethegverewS

Bereinshaufe.

Kirchl.Nachrichten aus der evang.Gemeinde Königs
3. Advent (17. Dezember 1916) ,

Vormittags 10 Uhr Predigtgottesdienst , ' 1' /. Uhr I -M

-Mittwoch abends 8 Uhr Kriegsbetstundr.
Kirchliche Nachrichten.

Sonntag Vormittag 11—12 Uhr Bücherei.
Sonntag, abends 80, Uhr: Ausiglingsvereili. ^
Dienstag , abends 8 Ubr : Nalmbend des Fraue wer
Mittwoch abends Uhr , Näbaoend der jungen 1 "1
Donnerstags abends8 Uhr: Fünglingsverein.
Freitag 8 Uhr, Nähabend des Frauenvcrems

Israel. Gottesdienst in der Synagoge in « Sn'S
Samstag morgens 9.00 Uhr, nachmittags 3.30 Uh'. , 1

5.15 Uhr.

Kirchlicher Anzeiger der evang. Gemeinde ikpp^
3. Advent. ,,c.)

Sonntag. 17.Dezember: Vormittags 10 Uhr Pred.ga
dienst, 11 Ubr Christeittehre. mittags 1
aottesdienst, 4'F Uhr Weihnachtsieierm.t
der Frauenhilte für die .Kmdei du Krieg
im Saale des Gasthofs „Zur Rose^

Voraussichtliche Witterung
„ach Beobachtuugen des Frauksurter Phy ?ikal„chen^

Samstag . 16. Dezember : Wolkig bis trüb, i 1̂
aufkkärend, trocken, keine wesentliche Temperaturan
Nachtfrostgefahr.

Lufttemperatur . (Celsius .) Hochste LustteMpe^5 Grad , nie .(Schatten) des gestrigen Zage?: - 5 mao , jij

Temperatur der vergangenen Nacht 0 Grad,
Lufttemperatur (mittags 12 Uhr) + 2 Grad.
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Der«Kutsche Eage$bericl)t.
Buzau genommen.

Großes Hauptquartier , 15. Dez. (W. V.) Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz.

Auf dem Westufer der Maas  versuchten die Franzosen
in dreimaligem Angriff umsonst, die ihnen vor kurzer Zeit auf
Höhe 304  südöstlich von M a l a n c o u r t entrissenen
Gräben zurück zu nehmen.

Oestlich des Flusses setzten, sie nach starker, weit ins Hinter-
qelände schlagender Feuervorbereitung zu mehrmaligen An¬
griffen an. Am P f e f f e r r ü cke n scheiterte das Borgehen
der Sturmwellen in unserem Abwehrfeuer. Aus den 'Süd¬
hängen vor Fort Hardaumont  kam der Angriff in un-
serein Zerstörungsfeuer nicht zur Entwicklung.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des E en er a lfeld m a rs cha l l s

Prinz Leopold von Bayern.
Nördlich der Bahn Z l o c z o w—T a r n o p o l drangen

deutsche Truppen in die russischen Gräben und brachten 9 0
Gefangene  zurück.
Front des Generaloberst Erzherzog Josef.

Die gestrigen Angriffe der Russen an der s i e b e n b ü r -
gischen Ostfront  hatten zumeist den gleichen Mihersolg
wie die der Vortage, auf einer Höhe gelang es dem Gegner
Fuß zu fassen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackensen.
Brennende Dörfer zeigen den Weg durch die g r o ffe

Walachei,  den der Russe auf seinem Rückzug genom¬
men hat.

Unter ungünstigen Bodenverhältnissen wetteifern die ver.
bündeteu Truppen in der Ebene,  den Gegner nicht zu län¬
gerem Halt kommen zu kaffen.

Im Gebirge  leistet der Feind in befestigten Stellungen
Widerstand. Sie wurden durchbrochen.

Buzau ist genommen.
4000 Gefangene  konnte die 9. Armee von gestern

und vorgestern als Ergebnis melden.
Bei F e t e st i haben starke bulgarische Kräfte die D o -

nauüberschritten.
Mazedonische Front.

Teilvorstöhe bei P a r a l o v o und Era desnica (bei¬
derseits des östlichen Cernalaufs) brachten dem Feind lediglich
Verluste.

Patrouillengeplänkel in der Strumaniederung.
Der Erste Generalquartiermeister: Ludendorss.

Eine Freude für jeden Soldaten
im Felde

ist die Zeitung aus der Heimat.
Wer feinen im Kriege befindlichen
Angehörigen eine solche bereiten
will , bestelle für sie umgehend
ein Monats -Abonnement auf die

amtliche „Taunus -Zeitung"
zum Preise von 60 Pfennig,
eingerechnet der Versand. Die
Leute im Felde sind herzlich dank¬
bar dafür. Ein Versuch überzeugt.

i.

,

j
i
i 1

Mächen«der frau
zur Aushilfe im Haushalt

- gesucht -
Herzog -Adolphstr . 2 . Königstein.

200 ZentnerDiiHmurz
abzugeben Josef Kohl,
Kelkheim Fernr uf 8.

1017 ! Der neue 1917!
Wandkalender

rntbält auch den neuen Postgebühren-
tarif, Wecbselstempeltarlf, Zinstabelle,
Christi, bewegl. feste,Hlärkteu.messen,

— auf Pappe aufgezogen —
ist zu haben in der

Druckerei Pk . Nleinbökl,
41 Hauptstr. Königstein Fernruf 44 .

Kreisvsrordnung über Milch.
Auf Grund der Bundesrats -Berordnung über Speisefette

vom 20. Juli 1916, der Bekanntmachung des Kriegsernähr¬
ungsamtes über die Bewirtschaftung von Milch und den Ver¬
kehr nüt Milch von, 3. Oktober 1916 und der Anordnung
der Reichs-Stelle für Speisefette vom 4. Oktober 1916 wird
mit Zustimmung der Bezirks-Fettstelle für den Oberlaunus¬
kreis folgendes bestimmt,

8 1-
Die Bewirtschaftungder in den Gemeinden des Kreises

gewonnenen und in dieselben eingeführten Milch wird den
Gemeinde-Behörden mit der Maßgabe übertragen, daß nach
stehende Anordnungen zu beachten sind.

8 2.
Den Selbstversorgern, als welche die Kuhhalter nebst ihren

Haushalts - und Wirtschaftsangehörigenzu bettachten sind,
sind die zum Verbmuch in der eigenen Wirtschaft unbedingt
notwendigen Mengen bis zu folgenden Höchstsätzen zu be¬
lassen:

a. Ltr. zur Deckung des eignen Bedarfs an Vollmilch.
b. Vs Ltr. zur Butterbereitung! für den eignen Haushalt

einschl. der Wittschastsangehöttgen.
8 3.

Die über den Bedarf der Selbstversorger hinaus vor
handene Vollmilch-Mengen der Kuhhalter, sowie die in die
Gemeinde eingeführten Mengen stehen der Gemeinde-Be¬
hörde zur Bewirtschaftung gemäß§84 und 5 der Verordnung
vom 3. 10. 1916 zur Verfügung.

8 4.
Durch die Einführung von Bezugsscheinen bezw. Milch-

korten, für die ein einheitliches Muster vorgeschrieben werden
kann, haben die Gemeindebehörden dafür zu sorgen, daß die
Vollmilch-Versorgungsberechtigtendas nachstehende, ihnen
zu stehende tägliche Quantum Vollmilch erhalten.

a. Kinder im 1. und 2. Lebensjahre soweit sie nicht gefüllt
werden 1 Liter,

b. stillende Frauen für jeden Säugling 1 Liter,
o. Kinder im 3. und 4. Lebensjahre »/» Liter,
d. schwangere Frauen in den letzten3 Monaten vor der

Entbindung V' Liter,
e. Kinder im 5. und 6. Lebensjahr Vs Liter,
f.  Kranke durchschnittlich1 Liter.
Kranken ist der Bezugsschein für Vollmilch nur auf Grund

einer ärztlichen Bescheinigung, die nur auf eine bestimmte
Zeit und! höchstens für 2 Monate auszustellen ist, zu erteilen.
Schwangeren Frauen ist der Bezugsschein auch auszustellen,
wenn die Hebamme Schwangerschaft in den letzten 3 Mo
naten bescheinigt.

Die von Kassenärzten für Mitglieder von Krankenkassen er¬
teilten Bescheinigungen sind vorbehaltlich des Rechts der Nach¬
prüfung durch eine von der Gemeinde bezeichnete Stelle an¬
zuerkennen.

8 5.
Das in der gemäß § 4 verabfolgten Milch enthaltene Fett

wird den Gemeinden bei der VersorgungmitSpeisefetten nicht
angerech net.

:§ 6
, Soweit nach Deckung des Bedarfs der Vollmichberechtigten
noch Vollmilch zur Verfügung steht, haben Kinder im Alter
von 7—14 Jahren ein Vorrecht auf Zuweisung von Voll¬
milch (Vollmilch-Vorzugberechtigte). Der tägliche Bedarf die¬
ser Vorzugsberechtigten wird auf Vs Liter festgesetzt. Das in
dieser Milch enthaltene Fett wird den Gemeinden bei der
Versorgung mit Speisefetten nach dem Satze von 1 Liter
Vollmilch — 28 Gramm Fett in Ansatz gebracht.

8 7-
Die Milcherzeuger, die bisher Milch an Verbraucher ver

kauft haben und die Milchhändler sind verpflichtet, die In¬
haber von Vollmilch-Bezugsscheinen vor anderen Abneh¬
mern und zwar die Vollmilchoersorgungsberechttgten vor den
Vollmilch-Vorzugs-Berechtigten mit Vollmilch zu versorgen,
soweit solche vorhanden ist. Die Bezugsscheine sind dem
Verkäufer auszuhändigen und von diesem aufzubewahen. Der
Landrat kann den Gemeinden und diese den Erzeugern auf¬
geben, Vollmilch an Gemeinden, Molkereien, Händler, Ver-
kaufsstellen oder Privatpersonen zu liefern.

8 8.
Zur Durchführung der im § 7 letzten Satzes vorgesehenen

Maßnahmen sind die Kuhhalter zur Abgabe von Vollmilch
nach folgenden Grundsätzen verpflichtet:

Es sind an Vollmilch bester Beschaffenheitvon jeder
Milch-Kuh täglich abzuliesern:

a) im ersten Monat nach dem Kalben — und wenn das
geborene Kalb „angebunden" in. h. zur Aufzucht ver¬
wendet wird — in den ersten 6 Wochen: keine Milch

b) in den nächsten4 Monaten : 3 Liter,
c) in den weiteren 3 Monaten : 2 Liter,
ck) in den restlichen Monaten : nichts.

Die Milch ist an einer von der Gemeindebehörde zu be¬
stimmende Stelle und zu einer von dieser Behörde festzu
setzenden tunde abzugeben. v

Als Fahttühe werden nur solche Kühe anerkannt, die in
den ersten 5 Monaten nach dem Kalben weniger als 4 Liter
Milch täglich, in den folgenden Monaten weniger als 2
setzenden Stunde abzugeben.

8 9.
Die BUlchliefemngsbeziehungen, die vor dem 1. August

1916 bestanden haben, sind grundsätzlich aufrecht zu erhalten;
wo sie nicht genügen, um den Bedarf der Vollmilch-Berech¬
tigten zu decken, können sie vom Landrat erweitert, und wo
sie sich als zuweitgehend erweisen, eingeschränkt werden.

Einschränkende Anordnungen bedürfen der Zustimmung
der Bezirksfettstelle, wenn die belieferte Stelle außerhalb des
Kreises liegt.

8 10.
Diejenigen Gemeinden, in denen die zur Verfügung fle¬

hende Vollmilch zur Befriedigung der Vollmilchberechtigten
nicht ausreicht, haben rechtzeittg einen Antrag auf Milchzu-
Weisung beim Landrat zu stellen und ! hierbei nachzuweisen,
daß die Abgabe mittels Bezugsscheinesund Milchkarte ge-
regelt ist; eine Berechnung der zur Verfügung stehenden
Mengen und dies Bedarfes ist ebenfalls beizufügen.

8 ii.
Es ist verboten:

1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben zu ver¬
wenden.

2. Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur gewerbs.
mäßigen Herstellung von Schokoladen und Süßigkeiten
zu verwenden.

Z. Sahne in Konditoreien, Bäckereien, East-, Schank- und
Speisewittschasten sowie in Erfrischungsräumen zu ver¬
abfolgen.

4. Sahne in den Verkehr zu bringen, außer zur Herstellung
von Butter in gewerblichen Betrieben urtbl außer zur
Abgabe an Kranke und Krankenanstalten auf Grund
amtlicher Bescheinigung(§ 4).

5. Geschlagene Sahne (Schlagsahne) oder Sahnenpuloer
herzustellen.

6. Milch bei Zubereitung von Farben zu verwenden;
7. Milch>zur Herstellung von Kasein für technische Zwecke

zu verwenden.
8. Vollmilch an Kälber und Schweine, die älter als 6

Wochen, sind zu verfüttern.
8 12.

Die nach Deckung des Bedarfes der Berechtigten ver¬
bleibende Vollmilch steht, soweit sie nicht vom Landrat zur
Versorgung anderer Gemeinden in Anspruch genommen
wird, der Gemeinde zur freien Verfügung, sie wird jedoch
bei der Berechnung des Bedarfes an Speisefetten der Ge¬
meine in Anrechnung gebracht.

8 13-
Es werden folgende Höchstpreise für Vollmilch festgesetzt:

a bei Lieferung frei Haus : 36 V*
b bei Lieferung an die Sammelstelle : 33 H
c im Eroßverkaus: 30 H

für das Liter.
8 14-

Milch im Sinne dieser Verordnung ist Kuhmilch ohne
Rücksicht auf in- oder ausländischen Ursprung.

8 15.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1917 in Kraft.

8 18.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu 1

Jahr und mit Geldsttafe bis zu 10 000 M oder mit einer
dieser Strafen bestraft.

Bad Homburg v. d. H., den 12. Dezember 1916.
Der Kreisausschuß. I . B . : von Brüning.

Vorstehende Verordnung wird veröffentlicht.
Anträge auf Erteilung einer Vollmilch-Versorgungs-Verech-

tigung gemäh § 4 werden am kommenden Dienstag und
Mittwoch in den Vormittagsstunden, Rathaus , Zimmer 2.
entgegengenommen.

Kranke, die die Zuweisung von Vollmilch beanspruchen,
haben ihren Antrag durch Vorlage eines ärztlichen Atteste»
zu begründen. In dem Attest muß die Menge der Milch
zahlenmäßig angegeben werden, die täglich für unbedingt
notwendig erachtet wttd ; das Höchstmaß beträgt täglich 1
Liter.

Königstein im Taunus , den 15. Dezember 1916.
Der Magistrat . Jacobs.

Bekanntmachung
betteffend die Enttichtung des Warenumsatzstempels für das

Kalenderjahr 1916.

Auf Grund des § 161 der Ausführungsbestimmungen
zum Reichsstempelgesetz werden die zur Enttichtung der
Abgabe vom Warenumsatz verpflichteten gewerbetreibenden
Personen und Gesellschaften in Königstein im Taunus aufge-
fordert, den gesamten Betrag ihres Warenumsatzes im Ka¬
lenderjahr 1916 sowie den steuerpflichtigen Bettag ihres Wa¬
renumsatzes im vierten Viertel das Kalenderjahres 1916 in
der Zeit vom 2.—31. Januar 1917 der Unterzeichneten
Steuerstelle, Rathaus , Zimmer Nr . 3, schriftlich oder münd¬
lich anzumelden und die Abgabe gleichzeitig mit der Anmel¬
dung einzuzahlen.

Als steuerpflichtigerE ewerbeb ettieb gilt auch der Betrieb
der Land- und! Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei
und des Gattenbaues sowie der Bergwerkbetrieb.

Beläuft sich der Jahresumsatz auf nicht mehr als 3000 M,
so besteht eine Verpflichtung zur Anmeldung und eine Ab¬
gabepflicht nicht.

Wer der ihm obliegenden Anmeldungsverpflichtung zuwi¬
derhandelt oder über die empfangenen Zahlungen oder Liefer¬
ungen wissentlich unrichttge Angaben macht, hat eine Geld¬
strafe verwittt, welche dem zwanzigfachen Betrage der hinter-
zogenen Abgabe gleichkommt. Kann der Bettag der hinter-
zogenen Abgabe nicht festgestellt werden, so ttitt Geldsttafe
von 150 bis 30 000 M ein.

Zur Erstattung der schttftlichen Anmeldung sind Vordrucke
zu verwenden. Sie können bei iw Unterzeichneten Steuer¬
stelle kostenlos entnommen werden.

Steuerpflichtige find zur Anmeldung ihres Umsatzes ver¬
pflichtet, auch wenn ihnen Anmeldevordrucke nicht zuge¬
gangen find.

Königstein im Taunus , den 9. Dezember 1916.
Magifttat -Steuer -Verwaltung

Abteilung für Warenumsatzstempel.



Bekanntmachung.
Die Brot - und Zuckerkarten für die Zeit vom 18. Dezember bis

31. Dezember werden am Montag , den 18. d. M ., vormittags von
8 —11 Uhr, auf hiesigem Rathaus , Zimmer 4, ausgegeben. Die Aus¬
händigung der neuen Karten erfolgt nur gegen Vorlage der alten
Brot - und Zuckerkarten-Ausweife.

Königstein im Taunus , den 15. Dezember 1916.
Der Magistrat: Jacobs.

Reichs-Reisebrotmarken betr.
Bäcker und Händler mit Backwaren und Mehl find verpflichtet,

gegen Empfangnahme der Reichsbrotmarken dem Verbraucher eine
entsprechende Menge von Backwaren bezw. Mehl zu dem dafür fest¬
gesetzten Preise zu verkaufen; Bäcker und Händler haben die für ver¬
abreichtes Gebäck und Mehl empfangenen Reisebrotmarken nach 40 und
10 Gramm getrennt auf Bogen aufgeklebt unter Angabe der sich daraus
-rgebenden Gesamtzahl bis Ablauf jeder 14tägigen Brotversorgungs¬
periode hierher abzuliefern.

Außerdem find Bäcker und Händler verpflichtet, das verbrauchte,
den abgelieferten Reisebrotmarken entsprechende Mehl in den einzu-
reichenden 14tägigen Bestandsanzeigen mit Angabe der Zahl der Reise¬
brotmarken zu 40 und 10 Gramm besonders ersichtlich zu machen.

Königstein im Taunus , den 21. November 1916.
Der Magistrat. Jacobs.

Bekanntmachung.
Die Lebensmittelbezugsscheine werden morgen Samstag , den

16. ds. Mts ., im hiesigen Rathaus . Zimmer Nr . 3, vormittags von
8—11 Uhr, ausgegeben.

Königstein tm Taunus , den 15. Dezember 1916.
Kriegsfürsorge.

Bekanntmachung für Kelkheim.
Nach den Bestimmungen der Gemerbeordnungsnouelle vom

I.Juni 18918 150 Ziffer 4 wird in jedem einzelnen Falle die Bestrafung
derjenigen Gewerbeunternehmer erfolgen, die den von ihnen beschäftigten
gewerblichen Arbeitern die zum Besuche einer obligatorischen oder
freiwilligen Fortbildungsschule erforderliche freie Zeit nicht gewähren

Kelkheim im Taunus , den 11. November 1916.
Der Bürgermeister : Krsmer.

Die Sparkasse
ckes

Vorschussuereins zu Höchst um Main
eingatr. Genossenschaft mit beschr . Haftpflicht

nimmt auf ein Sparkassenbuch Beträge von Mk. I.— an in un¬
beschränkter Höhe und verzinst dieselben vom Tage
der Einzahlung an bis zum Tage der Rückzahlung mit

3 %7°-
Ferner nimmt der Vorschussverein Darlehen gegen Aus¬

gabe von Schuldscheinen in Beträgen von Mark 500.— an zu
37 4 7o bei halbjähriger Kündigung und zu 4 % bei ganzjähriger
Kündigung . Die Verzinsung beginnt mit dem Tage der Einzahlung.

Der Vorstand.

5 NEUE 5
Wandfahrpläne

der Königsteiner Bahn
ab 15. Dezember 1916

15 Pfennig
zu haben in der

Druckerei Ph .Kleinböhl
Königstein im Taunus

Jugendwehr.
Sonntag , den 17. Dezember,

nachmittags 2s/4 Uhr,
Antreten zur Uebnng
im Gelände am Hotel Bender,
verbunden mit einem kleinen
Uebungsmarfch. Vollzähliges Er¬
scheinen ist erforderlich.

Königstein, 13. Dezbr. 1916.
Der Kommandant.

Schöne
2.Zlmmerwol)nung
mit Küche und Zubehör ab 1. Ianuar
zu vermieten Hauptstr . 28,
_ Königstein._

Abgeschlossene, kleine
2-Zimmer-Wohnung
mit elektrischemLicht an ruhige

Leute sofort zu vermieten.
Zn erfragen in der Geschäftsstelle.

in Zentner -Packung billigst bei
Julius Scheuer,

Soden a.T., Fernspr.12.

an

Sonn/äff , den Je . Dezember 1916, abends 7 Uhr

WeiQnacßts- Vorfteffung
zum Besten des

-- - - Vaterfänbifcfjen Trauerwereins
im Tjotef Brocasky,

gegeben non den Schülerinnen des St, JTnna Instituts.

Programm :
1. Prolog
g Stille Macht, heilige Macht. — Doppelchor von H. Stoecharl.
3. Weihnacht im Schnee. — Melodrama von J . Theobald.
4. Denn es ist uns ein Kind geboren 3stimmiger Chor v. D. Diebe
5. lieber Sacht — Died . .. von B. Wolf.
6. Wenn es schummert auf der Belt. — Solovortrag

von Hans Herrmann.
7. St. Drsnlas Tfheinfahrt. — Schauspiel in 2 JB/en v. Molitor.

Eintrittspreis: 0,50  70 'k. — Beferoierle BCäffe1.50  7M.
£s wirb geästen, oor £r(ebigung bes Vrogratnmes nicht zu rauchen.

Tie Weit)nachts- Vorsteffung wirb TUontag, den iS. Dezember,
nochmals gegeben für die ScQufjugenb. 'Beginn 4 Bfjr nach¬

mittags, Eintrittspreis 20  Bf.
□□ □aas □□l

Kriegs-Fürsorge Konigstem.
Die Nähstunden im Herzogin Adelheidstift sind

Über die Weiertage eingestellt . Die Nähabtcilnng.

| auf die Taunus -Zeitung
§ werden zum Preise von Mk.
| 1.75 für das Vierteljahr. 60
I Pfennig für den Monat, in der
| Geschäftsstelle angenommen.
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"Die
eggendorf«

Bläffer
sind das schönste farbige
Witzblatt für die Familie

VierteljährL 13 Nrn . nur  Mk. 3. , bei
d irekt Zusendg .wöchentl .vom Verlag
Mk . 3.25 , durch ein Postamt Mk . 3 .05.
Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden.
Am besten unterrichtet über den Inhalt ein Probe¬
baud , der 6 Nummern in buntem Umschlag ent¬
hält und bei jeder Buchhandhing nur 50 Pfg.
kostet Gegen weitere 20 Pfg. für Porto auch direkt
vom Verlag, München, Perusastr. 5 zu beziehen

Bekanntmachung
über Kartoffeln. Vom 1. Dezember 1916.

Auf Grand der Bekanntmachung über Kriegsmatznah-
msn zur Sichemng der Vollsernährung vom 22. Mai 1916
(RGB . 6 . 401) wird verordnet:

§ ! •
Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung mit

Speisekartoffeln (§ 2 der Bekanntmachung über die Kar¬
toffelversorgung vorn 26. Juni 1916 RGB . S . 590) hat
nach dem Grundsatz zu erfolgen, dah der Kartoffelerzeuger
bis zum 31. Dezember 1916 und vom 1. März 1917 bis
zum 20. Juli 1917 auf den Tag und Kopf bis IV- PfunÄ
Kartoffeln, in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis 28. Fe-
bmar 1917 bis 1 Pfund Kartoffeln feiner Ernte für sich und
für jeden Angehörigen seiner Wirtschaft verwenden darf. Im
übrigen wird der Tageskopfsatz bis zum 31. Dezember 1916
auf höchstens1 Pfund Kartoffeln, vom 1. Januar 1917 bis
zum 20. Juli 1917 auf höchstens»/, Pfund Kartoffeln mit der
Matz gäbe festgesetzt, dah der Schwerarbeiter eine tägliche Zu¬
lage bis 1 Pfund-, vom 1. Januar 1917 ab eine tägliche Zu¬
lage bis IV« Pfund Kartoffeln erhält.

8 2.
Kartoffeln, Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehlsowie Er¬

zeugnisse der Kartffeltrocknerei dürfen, Vorbehalten der Vor¬
schrift im Abs. 2, nicht verfüttert werden.

Verfüttert werden dürfen nur Kartoffeln, die nicht gesund
sind oder die Mindestgröhe von 1 Zoll (2,72 Zentimeter)
nicht erreichen. Die Versiittemng darf nur erfolgen an
Schweine und an Federvieh, und nur , soweit die Berfütter-
ung an Schweine und an Federvieh nicht möglich ist, auch an
andere Tiere. <

8 3.
Es ist verboten, Kartoffeln einzusäuern und die an die

Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaftm. b. H. in Berlin
abzuliefernden Mengen zu vergällen oder mit anderen Gegen¬
ständen zu vermengen.

§ 4
Zur Deckung des für die Ernährung der Bevölkerung bis

zum 20. Juli 1917 erforderlichen Bedarfs an Kartoffeln in
den Kommunalverbänden und Bezirken, die diesen Bedarf
nicht aus den bei ihnen verfügbaren Vorräten decken kön

uen, haben die Vermittlungsstellen (§ 7 der Bekanntmachung
über die Kartostelversorgung vom 26. Juni 1916, RGB . S.
590) die ihnen von der Reichskartoffelstelle aufgegebenen
Ai engen in den Kommunalverbänden ihres Bezirkes sicher¬
zustellen.

§ 5.
Die Vermittlungsstellen haben zur Durchführung der

Sicherstellung die ihnen auferlegten Mengen auf die Kom¬
munalverbände ihres Bezirkes nach- Anweisung der Reichs-
kartoffelstellc zu verteilen. Soweit auf Grund der Sicher¬
stellung gemäh tz1 der Bekannttnachungvom 2. August 1916
(RGB . S . 875) auf Ansordern der Reichskartoffelstelle Kar¬
toffeln geliefert find, werden diese nach näherer Anweisung
der Reichskartoffelstelle auf die nach § 4 sicherzustellende
Menge angerechnet.

Die Kommunalverbände haben die ihnen zur Sicherstel¬
lung aufgegebenen Kartofselmengen auf die Gemeindebe¬
zirke unterzuverteilen. In den Gemeinden erfolgt die Un¬
terweisung auf die Kartoffelerzeugerdurchden Eemeindevor-
stand.

8 6.
Die Kommunalverbände können bei den Kartoffelerzeu¬

gern auch diejenigen Mengen sicherstellen, die zur Deckung
des eigenen Bedarfs des Kommunalverbandes erforderlich
find.

8 7-
Die Kartoffelerzeugerhaben ihre Kartoffelvorräte pfleg¬

lich zu behandeln und dürfen sie in Höhe der bei ihnen sicher-
gestellten Mengen nicht verbrauchen noch durch Rechtsgeschäft
darüber verfügen.

8 *■
Für die Beschaffenheit der Kartoffeln, di« auf Ansordem

der Reichskartoffelstelle zu liefern sind, gelten die Lieferungs¬
bedingungen der Reichskartoffelstelle mit der Mahgabe, dah
als Speisekartoffeln gute, gesunde Kartoffeln von 1 Zoll (2,72
Zentimeter) Mindenstgröhe geliefert werden müssen.

8 9.
Wer als Kommunalverband und als Gemeinde im Sinne

dieser Verordnung anzusehen ist, regelt sich nach den Bestim¬
mungen der Landeszentralbehörden, die auf Grund des § 11
der Bekanntmachung über die Kartoffelverforgung vom 26.
Juni 1916 (RGB . S . 590) erlassen sind.

§ 10.
Wer den Vorschriften in den §8 2, 3 und 7 oder den An¬

ordnungen dies Kommunalverbandes oder der Gemeinde
über die Sicherstellungund Abgabe der sichergestellten Kar¬
toffeln zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft. Neben der Sttafe können du
Vorräte, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Un¬
terschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezog-n
werden.

811.
Die Bekanntmachung über die Verplichtung der Kom¬

munalverbände und der Kartoffelerzeugerzur Sicherstellun-l
und Angabe von Kartoffeln vom 2. August 1916 (RGB . S.
875) und die Bekanntmachung über Kartoffeln vom 14.
lober 1916 (RGB . S . 1165) werden aufgehoben. Die r»
diesen Bekanntmachungen erlaflenen Ausführungrbestim-
mungen bleiben bis zur Aendemng durch die zuständigen
Stellen in Kraft.

812.
Diese Verordnung ttitt mit dem 4. Dezember 1916 rn

Kraft.
Berlin, den 1. Dezember 1916.

Der Stellvertteter der Reichskanzler*
Dr. Hekfferich.

Wird veröffentlicht zur genauesten Beachtung. Wir müs¬
sen immer wieder erneut auf die bestehende Kartoffelknopp'
heit Hinweisen und auf die unbedingt notwendige Einschrän¬
kung des Verbrauchs. Eine schätzenswerte Beihllfe gewährt
das Zusammenkochen der Kartoffeln mit Kohlraben. Die ans
diese Weise hergestelltenSpeisen sind nachgewiesenermahen
ebenso nahrhaft wie bekömmlich. Wir empfehlen daher i«**1
Familie, sich zur Streckung des Kartoffelvorrats reichlichm’
Kohlraben zu versorgen, die von der Stadt zu billigen Preisen
bezogen werden können.

Königstein, den 12. Dezember 1916.
Der Magistrat : Jacobs.
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